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hat dis 3.'Zivilkammer des Landgerichts Frartkenthel/Pfalz durch d€n Richter Dr. Hil-
debrandt als Einzelrichter auf dle mündliche Verhandlung vom 4.9.2008

ffir Recht erkannt:

Die Beklagten werden - gesamtschuldnerisch haftend - verurteilt, an die

Klägerin 561.,78 € sowie Zinsen in Höhe von 5 ProzentpurtlCen riber dem

Baslszinssatz aus 5-381,60 € für den Zeitraum vom 20.4.20O8 bis

3.6.2008,,aus 3,266,98 0 für den Zeitraum vorn 4.6.2008 bis 23.6.2008

sowie aus 561:,78 € ab dem 24,6.2W zu zahlen.

Die Beklagten werden des weiteren - gesarntschuldnerisch haftend -

verurtellt, an die Klägerin 224,01€ sowie Zlnsen aus 459,40 0 für den

Zeitraum vom 29.5.2008 bis 3.6.2008 und aus 224,01€ ab dem 4,6.2W8

zu zahlen.

lm Übilgen wird die Klage abgewiesen.

Dle Beklagten haben die Kosten des Rechtsstreits alS Gesamtschuldner

zu tragen.

Das Unell ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagten können dle Vollstre-

ckung durch $lcherheitsleistung in l-{öhe von 110 % des vollstreckbaren

Betrages abwenden, wenn nicht dle Klägerin vor der Vollstreckung Si'

cherheit in Höhe von 110 7p des jewotls zu yollsfeckenden Betrages leis-

tet,

Tatbeetand, -

Die Klägerin macht Flestschadensersatzansprilche aus einem von der Beklagten zu

1.) verschufdeten Verkehrsunfall geltend, der sich am 3'4'2008 in ereig-

nete. Das Fahrzsug der Beklagten zu 1.) war bei der Beklagten zuZ.\ haftpfllchtversl-

chert.

ilt.

tv.

V.
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Das Fahrzeug der Kläqerin'- es handelte sicA um den citroen Berlirrgo Aclvance rnit
dem amtf. lQ. , Erstzulassung am ', elnzustufen in die Fahrzeug-
gruppe 4 - wurde hierbel beschädigt, Für den entstandenen Schaden stnd beide Be-
klagte dem Grunde nach einstandspflichtig.

Für den Zeitraum vom 4,4, bis 14.4.2008 mietete sich die Ktagerin beider Firma
in ein Ersaüahzeug (Typ \Arv r5) zum Nottomretprers

in Höhe von insgesamt gg5 €, wobei sich dieser ausweislich der Hechnung vom
1'4.4.2008 (Bl. 4 d. A.) aus elnem Tagestarif von gg € (a 10 Tag e) zzgt,einer Zubring-
und Abholungsgebühr in Höhe von 45 € errechnete.

Mit schreiben vom 9.4.2a09 hatte die Klägerin die bektagie vorslcherung unrsr Frist
seEung bis zurn 19.4.2008,erfolglos zur Zahlung von Schadensersa2 aufgeforderJ.
Nach Rechtshängigkeit (29.5.2008) der urspninglich auf Zahlung von S.515,60 € als
Hauptforderung sowle 459,40 €.an vorgerichtlichen AnwaltS.kosten gerichteten Klage
wurden von dor Beklagten zu 2.) ant 4,6.2008 ein Teilbetrag in Höhe von 2.G30,01 €
und ern 23.6.2008 (Detum d. Zahlungsaingqngs) ein weirerer Teitberrag ln Höhe von
2130,41€, mithin insgesamt 5"060,42 €, bezahlt. Hierin enthalten waren ein posten ln
Höhe von 239,22 € frlr Mietwagenkosten sowie in Höhe von 21S,gg € für vorgerichtli-
che Rechtsberatungskosten nöbst Auslagenpauschale über 25 €, auf die Hauptforde-
rung entflelen hieraus 4.619,62 €.

Dle Partelen streiten nach übereinstirnmender teilwelser Erledigterktärung nur noch
über die Höhe der zu ersetzenden Mietwagenkosten sowie der vorgerichtlichen
Rechtsbsratungskosten. l

Die Kfägerirr lst der Auffassung r

sie könrre die kompletten Mietwagenkosten in Höhe von g35 € erseEt verlangen, Die-
se Kqsten seien angemessen, wäe auch daraus folge, dass sie der frir den Zpitraum
refevanten )Scnwacxe-Llste 2006" entsprächen. Man seil nicht verpftichtet belspiels-
weise tm lnternet nach günstrgeren Sondertariten zutonschen,

S . z 4 l  L t
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vorgerichtlich selen Rechtsberatungskosten in Höhe 459,40 € entstandon, die kom-
plett und nlcht bloB in Höhe von 215,3g € zu ersetzen seien.

Dle Klägerin beanlragt nach tellvveiser Erledigterklärung daher zuletä,

1' die Beklagten zu verurteilen, als Gesamtschuldner an sie 695,7g € nebst 5 %
Zinsen r]ber dem Basiszinssatz hierauS seit 1g.4.200g sowie b % Zinsen über
dem BasiszinssaE vom '19.4.2009 bis 4.6.200g aus 2.114,62 € sowie aus
2.730,41 € vom 19.4.2008 bis 24.5.2008 zu zahlen;

2. di'e Bet<lagten zu verurtellen, als Gesamtschuldrrer an sie 244,01€ nebsr 5 %
Zinsen über dem Basiszinssatz selt 19.4.2008 sowie 5 % Zinsen über dern Ba-
slszlnssafz aus 218,39 G vom 19.4.2009 bis 4.6,2008 zu zahlen.

Dle Beklagten hatten si0h der Erledigterklärung angeschlossen urrd beantragen im
übrlgen,

die Klage abzuweisen,

Sie slnd der Auffassung,

dass'es der Klägerln problemlos möglich gewesen wär€, einen ErsaEwagen der Fahr-
zeuggruppe vier fürzehn Tage zum Preis von 443 € netto anzurnieterr. Da das be-
schädigte'Fahrzeug gewerblich genutzt wurde, sei davon auszugehen, dass BS - tTrit-
hin auch der Ersatzwagen - an den Wochenenden nlcht benötigt werde. Abzügilch der
in den Mietzeitraum fallenden vier Wochenendtage sowie abzüglich ersparter Eigen-
aufwendungen ln Höhe voR 10 7o des Nettomietprelses ergebe sich eln berechtigrter
Betrag in Höhs der reguliertenzsg,22€. Etwa bet den Flrmen ;und Selen
nach dem Ergebnis elner lnternetanfrage vergleichbare F,ahzeuge ttlr einen Zehnta-
geszeltraum zu Mietpreisen zwischen BB8,B0 € und 54g,g0 € zu erlangen,

Der Schwacko Autornietpreisspiegel2OO6 könne nlcht herangezogen werclen, Diesem
liege elne Erhebung zugrunde, beiwelcher die jeweiligen Probanden deuflich uber-
höhte Tarife angegebdn hätten.

S . 85,r l_ L
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Hinsichtfich der weiteren Einzelheibn des Sach. und Streitstandes wird auf die beider-
seitigen bei den Alrten beflndlichen SchriftsäEe vorwiese n.

Entschqldunosqründe

Die. Klage ist r-iberwiegend begründet.

Dem Grunde nach - dies ist unstrenrg - kann die Klägerln von den Bektagten sämtli,
chen ihr durch den verfahrensgegenständlichen Unfall entstandenen Schaden orsetzt
verlangen. Der Anspruch tolgt aus den Grunclsätzen dqr unorlaubten Handlung im Sin-
ne d. g$ 823tf BGB sorade aus Gefährdungshaftung gem. gg 7 Abs, 1, 1g StvG, hin-
sichtlich der Beklagten zu 2.) jewails in verbindung mit S B Nr. 1 pftVersG-

Nach $tändiger Rechbprechung des Bundesgerichtshofs kann der Geschödigite vom
Schädiger bzw. dessen HaltpflichVersicherer nach S 249 BGB ats erforderlichen Her-
st'ellungbaufwand den Ersatz derjentgen Kosten verlangen, die ein verständiq€r, wirt-
schaltfich vernünftig denkender Mensch in der l-age des Geschädigtan für zweckmä-
Big und notwendlg halten darf, Das bedeutet f{Jr den Bereich der Mietwagenkosten,

dass er von mdhreren auf dem örtllch relevanten Markt erhältlichen Tarifen für Oie
Anrnietung eines vergleichbarsn Ersatzfahaeugs grundsäElich nur den günstigeren
Mietpreis ersetzt verlangen kann. Zur Ermittlung der anse?baren Kosten darf nlcht
affein auf solche Tarite apgestellt werden, dio speziell Unfellgeschädlgten angeboten
werden (sog.oUnfallersaEtarife'), vielmehr lst auf den Normaltarif im Selbstzahlerge-
schäft abzustellen. Auch höhere Unfallersatetarife können allerdings in Ausnahmefäl-
len srsatz{ähig sein (vgl. zum Ganzen etwa tsGH NJW 2006, 2106 ff.).

Maßgeblich ftl'r die Ersatrfähigkett ist nicht, wie die Kfägerin bzw. das Mletwagenun-
temahmen den ihrer Elerechnung zugrundegelegten Tärlf bezeichnet. Maßgebtich tst
auch nlcht, wie und aufgrund welcher Überlegungen der Mietwagenunternehmer den
Preis kalkutiert hat. Errtscheidend ist vielmehr, ob sich dle Mietwagenkosten irn Rah.
men dir anzustellenden Vergloichsbetrachtung im Flahmen derjentgen Prelse haltsn,
dle auf dern örthbh relevanten Markt nicht nur von Unfaltgeschädtgten üblichenveise

verlangt werden. Diese Frage karrn das nach $ 2?7 ZPO bei der SchadensschäEung

S . 86/ 1.1
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besonders fr€lgestellte Garlcht auch auf Grundtage des,,schwaskemietprelsspisgels"

für das Jahr 2006 beanfworten,

Zwar darf die Schadenshöhe nicht auf der Grundlage falscher qder offenbar unsaohll-

chgr Erwägungen festgesetzt werden. Wesentllche die Entscheidung bedingende Tät-

sachen dr,lrfen nicht außer Acht bleiben. S 287 ZPO rechtfertlgrt es nicht, dass das Ge-
richt in für die Streitentscholdung zentralen Fragen auf nach Sachlage unerlässliche

fachliche Erkenntnisse verzichtet. Doch ist es nicht Aufgabe des Gerichts, ledignch

allgemein gehaltenen Angriffen gegen eine Schäkgrundlage: uhd als solche wurde

der Schwackemletpreisspiegetv.on der Rechtsprechung in der Vergangenheit aner.

kannt - nachzugehen. Einwendungen gegen die Grundlagen der Schactensbemes-

sung sind nur dann erheblich, wenn sie auf den konkreten Fall bezogen slnd. Deshalb

bsdarf die Eignung von Listen oder Tabellen, die hei der Schadensschätzung Verwen-

dung finden können, nur dann^der Klärung, wenn mit konkreten Tatsachen aufgezeigt

wird, dass geltend gemachte Mängef der b€treffenden Schätzungegrundlage sich ar.rf

den zu enbcheidenden Fallauswirken (BGH v. 11.03.2008, VtZR t64l}7 = NJW
'2008, 1519 ff-). Das Gericht war aufgrund der irn vorliegenden Fall nur allgemelnen

und nicht auf den konkreten Fall, d, h. etwa die Situation Im Raum

betretfenden Einwendungon der Beklagten - die von der Fa. Schwacke befragten

Vermieter hätten im V€rglelch zu den Voriahren generell überhöhte Angaben gernacht,

da sie inzwtschen gemerkt hätten, dass die,,schwackellst€" als Schätzgrundtage he-

rangbzogen werdo - nicht verpfllchtet, die Methode der Erfassung der einzelnen Mlet-

preise und dle Errnittlung des gewichteten Mittels im,,schwacke-Miepreisspiegel.

2006 zu klären. lm Übrigen setzte der von Beklagtenseite behauptete Effekt - um sich

bundesweit auszuwlrken - eine stlllschweigende Verschwörung der gewerblichen Au-

tovermieter voraus. Genauso wäre allerdings auch eine ,,stillschweigende Verschwö-

rung" dahingehend denkbar, dass niädrigereals die tatsächlichen Tarife angegeben
würden, da ja - elnen kollektiven tMllen, von dem schelnbar die Beklagten ausgehen,

untorstellt - dle Autovermieter eines Postleitzahlengebiets oin lnteresse daran haben

kdnnten, im Schwackemietprelsspiegef als im Vergleich zu anderen Gebieten ffiög- ,

lichst gtinstig zu erschelnen, um so Kunden anzulocken. Wenn die Tarife der 
"Schwa-

ckefiste Zoe0. deutlich höher als diejenigen der Vorauflage ausfällen, so ist darauf'hin-
zuweisen, dass Pfelsentwlcklungen auf verschledenen Umständen beruhen können.

8-i i I1.
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Die Klägerin hat den Ersata,vagen in

somit auch die Normalpreise des Bezirl<s

LANDGERICHT FT

ang€mietot, zum Vergleich sind
herahzuziehen. Bei
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handelt es sich um den unfallort, Geschäftssitz der Klägerin ist hingegen
r, Die Anmletung in ist jedoch nicht zu beanslandsn, da infolge

des Unfalls auch der Bedarf tür das Ersatzfahzeug In aufgetreten ist.

Dem Schwackemiepreissplogel 2006 kann entnommen werden, dass im Postleitzah"
lengöblet sich derWochenmietprels für ein Fahzeug der Fahr-
zeugklasse 4 im Normaltarff auf 525 € (,,Modus'r) bzw. 484 €.(,,arlthrnetisches Mittell
beläuft; bei einem dreltägigen Zeitraum ist von 315 I bzw. 269 €, bei tageweiser Ab-
rechnung von 105 € bzw. 91 € auszugehen. Die Berechnungsvariante ,Modus" ent-

sprlcht dem sog. gewichteten Miltel dsr Vorauftage der Schwackellste. Auf dieses soll

auch vorliegend abgestellt werden, da das bloße arithmetlsche Mlttel eines Erhe.

bungsergebnlsses von zufälligen Verzerrungen - die durch einen vereinzelten außer.
gewöhnllch hoch oder niedrig ansetzenden Anbieter hervorgerr-lfen werden körrnen -

nicht frel ist. Auf dle Frage, ob die Berechnung des ersatefähigen Normaltarifs vorlie-
gend auf der Basis Wochenpau$chale + Dr'eltagespauschalo bzw, Dreihgespauschale

+ 7 x Tagespauschale oder aber 10 x Tagespauschale zu erfolgen hat, kommt es lm

hier zu entscheidenden Fall nicht an. Nach der ersten Berechnungsvariante kommt

man zu einem Nonnaltarif für 10 Tage in Höhe von 84O €, in den beiden anderen Vari-

anten auf ieweils 1.050 €.

Der in vorfiegendem Fall abgerechnete Tagestarlf von 89 €, mithin insgesamt 8g0 €

fiegt - Je nach Ausgangspunkt - um tedigllch gut 5 o/o über bay. 20 % unter dem ge.

wichteten Normaltarif .

Er ist somit nicht zu beanstanden und als ersabfählger Schaden in Ansatz zu bringen.

Auch dle beklagtenselts vorgelegten günstigeren lnt'ernetangebote der Flrmen

und sind nicht geeignet, einen VerstoB der Klägerin gegen die Schadens-

minderungspflicht zu begründen. Diese Angebote beziehen sich nämlich auf den Au-

gu$t hzw. September 2009 und nicht auf den verfahrensgegenstündlichen Zeitraum.

Dass dieselperr Tarite der Kfägerln - auch unter der Prärnisse, dass die Anmietdauer
nicht vbn vornhsrain klar war - zum fragtichen Zeltpunkt ohne weiteres zur Verfügung
gestanden hätlen, ist nicht dargetan
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Auch ist nicht ersichtlich, weshalb die im zehntägigen.zeitraum enthaltenen Wochen-
endtage nicht ersatztähig seln sollten. Zum einen handolt es sich bei der Verfügbarkeit
eines Fahaeugs - ohne dass dieses an sinem konkreten Tag bewegt wird - um eine
Posltlon, der Vemögenswert zukommt; d. h. es ist umgekehrt betrachtet schon ln der
NlchtverfügbarKeit ein Schaden zu. sehen. Bei der Ktägerin handelt es siöh offönsicht-
lich um eln rnittelständischos Transportunternehmen, Eine Nutzung des Fahzeugs

auch an Wochenenden ist nicht ausgeschlossen, zumal es sich nicht um eln Fahrzeug
von oiner Größe handelte, das dem Sonn- und Feiertagsfahrverbot unterläge.

Nicht zu grsglzen lst iedoch der Rechnungsposten 
"ZubringeniAbhotungf über +S €.

Es ist nicht dargelegt, was damit eigentllch gemeint ist. Eventureil hät sich die Klägertn
den Mietntagen von der Autovermietung an'ihren Geschättssitz nach

bringen lassen. Denn wäre jedoch unklar, weshalb die Anmietung nicht
gfeioh irn Bezirk erfolgt lst. We oben dargele$t, kann die Klägerin be-
rechtigterwelse ein Ersataahzeug in anmieten, da dort der Schaden
entstanden und somlt der Bedarf für ein Ersatzfahzeug aufgetreten ist. Zu rtibsem ihr

Qünstigen Umstand seEt sie sich jedoch dann in Widerspruch, wenn sie das Fahzeug
nicht selbst aus mitnimmt, sondern es sich offensichflich nach

liefern lässt Eventuell wären dennoch Rtic(bilngungskosten von

nach als in Ansak zu hrlngender Schaden anzusehen, dä

Jedoch Uflklar ist, wie sich die Pauschate iiber 45 € aufgliedert, war der gesarnte Rech-
nungsposten außer Betracht zu lassen.

Da die'Klägerin durch die Möglichkeit der Nukung elnes Fremdfahrzeugs eigene Auf-
wendungen erspart hat, ist zudem der Abzug 6ines Pauschalbetrages von 10 "/o der
Mletwagenkosten, d. h. 89 €, gerechtfertigt (vgf. OLG Hamm, VersR 2001,206).

Hirtslchtllch der veröllebenen Hauptforderung war daher ein Betraq In Höhe von

56'1,78 € zuzusprechen, über 134 € war die Klage abzuweisen.

8 9 /  L r

8 -
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Verzugszinsen waren - närch Ablauf der bis 19.4.2008 geseEten Zahlungsfrist - ln
geseElicher Höhe ab dem 2O.4.20O8 zuzusprechen, und zwär zunächst in Höhe des
atrt die Hauptforderung berechtlgteruvelse geforderten Betrags von 5.881,60 €
(5.515,60 f, abzgl. der abzuweisenden'134 €), sodann jeweils gestaffelt entsprechend

der:Teilzahlungen der Beklagten- Der Übersichtlichkeit halber wurdon die Zeiträume In
der Tenori€.rung abweichend vorn Klageantrag zusammengezogen, was iodoch nicht
dazu frlhrte, dass mehr zugesprochen worden wäre, als beantragt, Hinsichtlich der
Zinsmehrforderung bzw. des elnen Tag zu früh angeseEten Zinslaufbeginns hatte e-
benfalls eine Klageabweisung im Übrigen zu edotgen.

Des weiteren waren vorgerichtliche Flechtsberatungskosten in Höhe von 1,3 Gebühren
aus einern Gegenstandswert von 5.381,60 € im Sinne däs RVG -. mithin 439,40 e z4Al.
Auslagenpauschale In Höhe von 20 0 - zu ersetzen. Nach insoweit'am 4.6,2008 erfolg
tor Teilzahlung über 215,39 € nebst Pauschale verblieb eln noch zuzusprechender

Betrag in Höhe von 224,.01€, Die Zuvlelforderung über 134 € führle nicht zu einem
Sprung in der Gebührentabelle. Da hinsichtlich der vorgerichtlichen Rechtsberatungs-
kosten ein Veaugseintritt der Beklagtenseite nicht substantiiert dargetan wurde, waren
lediglich Rechlshängigkeitszlnsen ab dem 29.5,2008 - wiederum gestaffelt entepre- '

chend dem Zahlungseingang - zuzusprechgn.

Über die kosten des Rechtsstreits war - auch hinsichtlich des übereinstimmend für
erledigt erklärten Tells -. einheitlich entsprechend $$ 91a, 92 Abs. 1, 2 Nr. 1 ZPA zu
entscheiden. Soweit der Rechtsstrolt hlnsichtlich des welt überwiegenden Teils der

ursprringlichen Klageforderung übereinstimmend für erledlgt erklärt wordei ist, war zu

berückslehtigen, dass dig,$eklagten die Forderung insoweit nach Vorzugseintritt ak

zeptiert und bezahlt haben. Die Beklagten haben sich insowelt freiwillig in dle Rolle
des Unterlogenen begeben, Sowelt hlnsichtlich des streitig verbliebenen Restbetrags

noch eine Ktageabweisung über 134 € erfolgte, handelte es sich urn eine im Vergleich

zur Gesamtsumme verhältnlsmäßig goringfügige Mehrforderung, durch dle auch keine
zusäkllchen Kosten entstanden eind. Den Beklagten waren somit gem. S 92 Abs.2
Nr. 1 ZPO die gesamten Verfahrenskosten aufzuerlegen.

S . 1 ,g i ' L1 .
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Beschlues

Der Streitwert wird festgeseut wie folgt:

auf 5,515,60 €,
695,79 €.


